
 

 

 
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AVB) 

der Anhydritec GmbH, 
Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel 

 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
(1)    Die vorliegenden AVB gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern und 

Abnehmern (nachfolgend: 'Kunde'). Die AVB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

(2)    Die AVB gelten insbesondere für Verträge über Verkauf und/oder Lieferung beweglicher Sachen (nach- 
folgend auch: Ware) ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern ein- 
kaufen (§§ 433, 650 BGB). Die AVB gelten als Rahmenvereinbarung (§ 305 Abs. 3 BGB) auch für künf- 
tige Geschäftsbeziehungen mit demselben Kunden, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hin- 
weisen müssten. 

(3)    Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedin- 
gungen des Kunden werden hiermit zurückgewiesen und nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als 
wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 
Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis von Geschäftsbedingungen des Kunden die Liefe- 
rung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

(4)    Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Er- 
gänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Ver- 
einbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(5)    Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine 
derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittel- 
bar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 
§ 2 Vertragsschluss 
(1)    Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn sie sind ausdrücklich als verbindlich 

gekennzeichnet oder enthalten eine bestimmte Annahmefrist. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kata- 
loge, technische Dokumentationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisun- 
gen auf DIN- Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen - auch in elektronischer Form - 
überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. Auf offensichtliche Irr- 
tümer (z.B. Schreib- oder Rechenfehler) und Unvollständigkeiten unserer Angebote einschließlich aller 
zugehörigen Unterlagen hat uns der Kunde zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung durch uns 
vor seiner Annahmeerklärung hinzuweisen; andernfalls ist der Vertrag nicht abgeschlossen. 

(2)    Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot, (es sei denn, es liegt 
ein Fall eines Vorbehalts in Abs. 1 vor; dann ist die Bestellung des Kunden bereits die verbindliche An- 
nahme unseres Angebots). Wenn sich aus dem Angebot nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, es 
innerhalb von zehn (10) Werktagen ab Zugang anzunehmen. 

(3)    Die Annahme erfolgt schriftlich (z. B. durch unsere Auftragsbestätigung oder erst durch unsere Versand-/ 
Abholbereitschaftsanzeige). Der Inhalt dieser Erklärung ist maßgeblich für den Inhalt des Vertrags. 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde nach Vertragsschluss uns gegenüber abgibt 
(z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Mängelrügen, Rücktritts- oder Minderungserklärungen), bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(4)    Zur Wahrung der Schriftform im Sinne dieser AVB genügt auch die Übermittlung ausschließlich per Tele- 
fax oder per einfacher E-Mail. 

(5)    Der schriftliche Vertrag einschließlich dieser AVB, die einen Bestandteil des schriftlichen Vertrags dar- 
stellen, gibt alle über den Vertragsgegenstand zwischen uns und dem Kunden getroffenen Abreden voll- 
ständig wieder. Vor Abschluss des schriftlichen Vertrags etwaig getroffene mündliche Abreden oder von 
uns gegebene Zusagen sind unverbindlich und werden durch den schriftlichen Vertrag vollständig er- 
setzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten sollen. 

(6)    Individuelle – auch mündliche – Vertragsabreden haben stets Vorrang vor diesen AVB (§ 305b BGB). Für 
den Nachweis ihres Inhalts ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, eine etwaige schriftliche Abrede oder, 
wenn eine solche nicht existiert, unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(7)    Mit Ausnahme unserer Geschäftsführer, Prokuristen und unserer dem Kunden ausdrücklich als An- 
sprechpartner benannten anderen Angestellten – jeweils in vertretungsberechtigter Konstellation – sind 
unsere Angestellten nicht befugt, Angebote zu machen, Verträge abzuschließen, schriftliche oder mündli- 
che Abreden zu treffen oder Zusagen zu geben. Etwaige derartige Äußerungen (oder Entgegennahmen 
von Äußerungen) sind unbeachtlich und binden uns nicht. 

(8)    Mit Ausnahme von vertraglich ausdrücklich als solchen übernommenen Garantien und/oder Beschaf- 
fungsrisiken bestehen keinerlei Garantien oder Risikoübernahmen irgendwelcher Art. 

 
§ 3 Vorbehalt u.a. von Urheber- und Schutzrechten; Vertraulichkeit 
(1)    An allen von uns dem Kunden überlassenen Unterlagen, Materialien und sonstigen Gegenständen (z.B. 

Angebote, Kataloge, Preislisten, Kostenvoranschläge, Pläne, Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, 
Produktbeschreibungen und –Spezifikationen, Handbücher, Muster, Modelle und sonstige physische 
und/oder elektronische Unterlagen, Informationen und Gegenstände) behalten wir uns sämtliche Eigen- 
tums-, Urheber- und Schutzrechte vor. Reverse Engineering ist dem Kunden verboten. 

(2)    Der Kunde darf die vorbezeichneten Gegenstände ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder 
als solche noch ihrem Inhalt nach Dritten zugänglich machen oder mitteilen, sie verwerten, vervielfältigen 
oder verändern. Er hat sie ausschließlich für die vertraglichen Zwecke zu verwenden und auf unser Ver- 
langen an uns zurückzugeben und etwaig vorhandene (auch elektronische) Kopien zu vernichten (bzw. 
zu löschen), soweit sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang und gemäß gesetzlicher Aufbe- 
wahrungspflichten nicht mehr benötigt werden. Er hat auf unsere Anforderung die Vollständigkeit der 
Rückgabe und Vernichtung/Löschung zu bestätigen bzw. darzulegen, welche der oben genannten Unter- 
lagen, Materialien oder Gegenstände er aus welchen Gründen noch zu benötigen meint. 

 
§ 4 Lieferfrist, Lieferverzug, Vorbehalte für höhere Gewalt 
(1)    Eine von uns angegebene Lieferfrist ist nur unter der Voraussetzung verbindlich, dass alle technischen 

Fragen geklärt sind und der Kunde die ihm im Einzelfall obliegenden Handlungen (z.B. Beibringung von 
Ausführungsanweisungen, behördliche Bescheinigungen oder Genehmigungen) rechtzeitig erfüllt, es sei 
denn es ist ausdrücklich von vornherein eine verbindliche Lieferfrist vereinbart. 

(2)    Eine Lieferfrist für eine Warenlieferung ist eingehalten, wenn dem Kunden bis zum Ablauf unsere Abhol- 
bereitschaftsanzeige zugegangen ist oder – falls Versand vereinbart ist – wir die Ware an die Transport- 
person ausgehändigt haben oder im Fall von deren Nicht- oder nicht pünktlichem Erscheinen hätten aus- 
händigen können. 

(3)    Wird für uns absehbar, dass eine Lieferfrist nicht eingehalten werden kann, so zeigen wir dies dem Kun- 
den unverzüglich an und teilen ihm die voraussichtliche neue Lieferfrist mit. 

(4)    (a) Wir haften nicht für Unmöglichkeit oder Verzögerung, soweit sie auf höherer Gewalt oder sonstigen, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen beruhen, die wir nicht zu ver- 
treten haben (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Feuer, Naturkatastrophen, Wetter, Überschwemmungen, 
Krieg, Aufstand, Terrorismus, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an 
Arbeitskräften, Epidemien, Pandemien Energie oder Rohstoffen, Verzögerungen bei der Erteilung etwaig 
notwendiger behördlicher Genehmigungen, behördliche/hoheitliche Maßnahmen). (b) Ein solches Ereig- 
nis stellt auch unsere nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch einen unserer Lieferanten 
dar, wenn wir diese jeweils nicht zu vertreten haben und im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit dem 
Kunden ein kongruentes Deckungsgeschäft mit dem jeweiligen Vorlieferanten abgeschlossen hatten. 
Dies gilt ferner auch dann, wenn wir das Deckungsgeschäft unverzüglich nach dem Geschäft mit dem 
Kunden abschließen. (c) Ein solches Ereignis liegt auch dann vor, wenn wir – auch zeitweise – von dem 
Kraftwerk Boxberg nicht mit REA-Gips beliefert werden, soweit wir dies nicht zu vertreten haben. (d) Bei 
Ereignissen im Sinne von Unterabs. (a), (b) oder (c) verlängern sich die Lieferfristen automatisch um die 
Zeitdauer des Ereignisses zuzüglich einer angemessenen Wiederanlaufzeit. Wir sind ferner zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, wenn solche Ereignisse uns die Leistungserbringung wesentlich erschweren o- 
der unmöglich machen und nicht nur von vorübergehender Dauer sind. Wenn dem Kunden aufgrund der 
Verzögerung, die infolge eines solchen Ereignisses eintritt, die Annahme der Leistung nicht mehr zumut- 
bar ist, kann auch er durch unverzügliche schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten; von Unzumut- 
barkeit ist erst auszugehen, wenn die voraussichtliche neue Lieferfrist (Abs. 3) später als 30 Kalender- 
tage nach dem ursprünglich vorgesehenen Liefertermin liegt oder nicht absehbar ist. 

(5)    Lieferfristen verlängern sich automatisch in angemessenem Umfang, wenn der Kunde seinen vertragli- 
chen Verpflichtungen oder sonstigen Mitwirkungspflichten oder Obliegenheiten nicht nachkommt. Insbe- 
sondere ist der Kunde dafür verantwortlich, uns sämtliche von ihm beizubringenden Unterlagen, Aus- 
künfte, Muster, Proben und sonstigen Informationen und Gegenstände rechtzeitig und im richtigen For- 
mat zukommen zu lassen sowie gegebenenfalls die technischen, baulichen, personellen und organisato- 
rischen Voraussetzungen für den Aufbau von Produkten oder ähnliche Leistungen (z.B. Einbau, Installa- 
tion, Inbetriebnahme, Einrichtung/Einstellung) zu schaffen. 

(6)    Der Kunde trägt das alleinige Risiko für Verzögerungen unserer Leistungen und unsere Mehraufwendun- 
gen, die jeweils darauf beruhen, dass eine vertraglich vereinbarte oder von uns auf Kundenwunsch ge- 
stattete Inaugenscheinnahme eines hergestellten oder in Herstellung befindlichen Produktes bei uns im 
Hause (z.B. eine "Vorabnahme", ein "Factory Acceptance Test" oder ähnliches) nicht innerhalb des dafür 
vorgesehenen Zeitrahmens durchgeführt werden kann, wenn die Ursache für die Abweichung vom vor- 

 
gesehenen Zeitrahmen in der Sphäre des Kunden (wie z.B. seine verspätete Anreise, gleich aus wel- 
chem Grund) oder in einem ihn treffenden Ereignis gemäß Abs. 4 Unterabs. (a) liegt. Dies gilt auch, 
wenn der Kunde die Ursache nicht zu vertreten hat. Im Übrigen gilt Abs. 5 entsprechend. 

(7)    Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, wenn (a) eine Teilleistung für den Kunden im Rahmen des vertragli- 
chen Bestimmungszweckes verwendbar ist, (b) die Erbringung der restlichen Leistungen sichergestellt 
ist, und (c) dem Kunden durch die Teilleistung kein erheblicher Mehraufwand entsteht. 

(8)    Unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere betreffend den etwaigen Ausschluss unserer Leistungspflicht 
(z.B. aufgrund von Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder der Nacherfüllung) und 
wegen Annahme- oder Leistungsverzugs des Kunden, bleiben unberührt. 

(9)    Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird sie uns, gleich aus welchem Grunde, 
unmöglich, so ist unsere etwaige Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe von § 10 beschränkt. 

 
§ 5 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug, Verpackung 
(1)    Für alle unsere Lieferungen gilt "EXW Incoterms (2020)" (bezogen auf das Lager, ab dem wir jeweils lie- 

fern), soweit nichts anderes vereinbart ist. 
(2)    Waren werden von uns nur bei ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Kunden und dann ausschließlich 

auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- oder Wasserschäden oder sonstige versi- 
cherbare Risiken versichert. 

(3)    Abweichend von Abs. 1 und nur, falls vereinbart, versenden wir die Ware an den vom Kunden angegebe- 
nen Bestimmungsort. Dies geschieht – auch hinsichtlich der Verpackung – auf Kosten des Kunden. Wir 
sind berechtigt, die Art des Versands (insbesondere das Transportunternehmen und Versandweg) und 
die Verpackung nach unserem pflichtgemäßen Ermessen zu bestimmen. Voraussetzung für die Liefe- 
rung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamt- 
gewicht bis zu 40 t erlaubt. Die Gefahr geht in den Fällen des Satzes 1 dieses Absatzes mit Zugang un- 
serer Versandbereitschaftsanzeige beim Kunden oder – falls letztere vertraglich nicht vorgesehen ist – 
spätestens mit der Aushändigung der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder die sonstige Transport- 
person auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn wir noch an- 
dere Leistungen (z.B. den besagten Versand oder den Transport oder Aufbau) vertraglich schulden. Im 
Übrigen bleiben Abs. 1 und die Regelungen über den Erfüllungsort unberührt. 

(4)    Soweit ausdrücklich vereinbart ist, dass eine Abnahme stattzufinden hat, gelten § 640 Abs. 1, Abs. 2 
Satz 1 und Abs. 3 BGB entsprechend. Die Ware gilt aber spätestens dann als abgenommen, wenn 
a)      die Lieferung und, soweit wir auch den Aufbau oder eine ähnliche Leistung (z.B. Einbau, Installa- 

tion, Inbetriebnahme, Einrichtung/Einstellung) schulden, der Aufbau bzw. die ähnliche Leistung ab- 
geschlossen ist, 

b)      wir dies dem Kunden unverzüglich nach Abschluss mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert 
haben, 

c)      (aa) seit der Lieferung oder gegebenenfalls dem Abschluss des Aufbaus oder der ähnlichen Leis- 
tung 15 Werktage vergangen sind oder (bb) der Kunde mit der Nutzung der Ware begonnen hat 
(insbesondere den Betrieb aufgenommen hat) und in diesem Fall seit der Lieferung oder gegebe- 
nenfalls dem Abschluss des Aufbaus oder der ähnlichen Leistung zehn (10) Werktage vergangen 
sind, und 

d)      der Kunde die ausdrückliche Abnahme innerhalb des einschlägigen vorbezeichneten Zeitraums 
unterlassen hat, es sei denn, der Kunde hat sie wegen eines uns angezeigten Mangels unterlas- 
sen, der die Nutzung der Ware unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt. 

(5)    Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine gebotene Mitwirkungshandlung oder verzögert 
sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz 
des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlan- 
gen. 

(6)    Erfolgt auf Wunsch des Kunden eine vom Standard abweichende Verpackung, so wird diese zum Selbst- 
kostenpreis berechnet. Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten oder Kanthölzern, so werden diese 
berechnet; bei frachtfreier Rückgabe der Paletten oder Kanthölzer in unbeschädigtem Zustand an das 
Lieferwerk/- Auslieferungslagerwerden sie durch Gutschrift wieder vergütet. 

 
§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen, Ausschluss von Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechten 
(1)    Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertrags- 

schlusses aktuellen Netto-Preise, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Preise verstehen sich EXW In- 
coterms 2020. Etwaige Versicherungs-, und Verpackungskosten und Steuern neben der gesetzlichen 
Umsatzsteuer sowie Abgaben kommen hinzu, soweit nicht anders vereinbart. 

(2)    Wir behalten uns das Recht vor, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Kunden und vor Ausführung 
der Auslieferung der Ware, den Warenpreis in der Weise anzuheben, wie es aufgrund der allgemeinen 
externen, außerhalb unserer Kontrolle stehenden Preissteigerung erforderlich (insbesondere deutlicher 
Anstieg von Material- oder Herstellungskosten) oder aufgrund der Änderung von Lieferanten nötig ist, 
und wir sichern eine Preissenkung zu, wenn externe Kosten (wie zum Beispiel Zölle) gesenkt werden o- 
der ganz entfallen. 

(3)    Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig und ohne Abzug zahlbar. Bei Voraus- 
zahlungen, sofortiger Barzahlung oder Bankabruf gewähren wir 3 %, bei Barzahlung innerhalb 10 Tagen 
nach Rechnungsdatum 2 % Skonto auf den Rechnungsnettobetrag nach Abzug von Rabatt, Fracht und 
Palettenwert (skontofähiger Warenwert). Als Zeitpunkt der Zahlung gilt der Tag des Geldeingangs bzw. 
der Gutschrift auf dem Bankkonto. 

(4)    Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde automatisch in Verzug. Der Kaufpreis ist wäh- 
rend des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die gesetzliche 
Verzugspauschale (§ 288 Abs. 5 BGB) kommt hinzu. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weiter- 
gehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen 
Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

(5)    Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, soweit sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt, un- 
bestritten oder im Gegenseitigkeitsverhältnis (Synallagma) zu unserer Forderung steht, gegen die der 
Kunde aufrechnet. Zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur berechtigt, so- 
weit sein Gegenanspruch entweder unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist oder auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht wie unsere Forderung, der der Kunde das Zurückbehaltungsrecht entgegen- 
setzt. 

(6)    Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leis- 
tungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), 
so sind wir zur Leistungsverweigerung berechtigt. Unser Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn die 
Zahlung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Wir sind berechtigt, dem Kunden eine angemes- 
sene Frist zu setzen, binnen der er Zug-um-Zug gegen unsere Leistung nach seiner Wahl seine Zahlung 
zu bewirken oder Sicherheit für sie zu leisten hat. Nach erfolglosem Fristablauf sind wir  zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzel- 
anfertigungen), können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungenüber die Entbehr- 
lichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

 
§ 7 Verlängerter Eigentumsvorbehalt 
(1)    Der hier vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller unserer derzeit bestehenden und zu- 

künftigen Forderungen gegen den Kunden wegen der von uns an ihn erbrachten Lieferungen und Leis- 
tungen, einschließlich diesbezüglicher Saldoforderungen aus Kontokorrent (zusammen die 'gesicherten 
Forderungen'). 

(2)    Bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Wa- 
ren vor. Diese Waren bzw. die gemäß den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretenden, eben- 
falls vom Eigentumsvorbehalt erfassten Gegenstände, werden nachfolgend "Vorbehaltsware" genannt. 
Beabsichtigt der Kunde die Verbringung von Vorbehaltsware an einen Ort außerhalb von Deutschland, 
ist er verpflichtet, unverzüglich alle etwaigen dortigen gesetzlichen Voraussetzungen für die Entstehung 
und Aufrechterhaltung unseres Eigentumsvorbehalts auf seine eigenen Kosten zu erfüllen und uns un- 
verzüglich nach Fassung der vorbezeichneten Absicht zu informieren. 

(3)    Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Er muss sie pfleglich behandeln und auf 
seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden hinreichend und zum Neuwert versichern. 
Wenn Wartungs-, Instandhaltungs- oder Inspektionsarbeiten erforderlich werden (hierzu zählen nicht et- 
waige von uns zu erbringende (Nach-)Erfüllungshandlungen), muss der Kunde sie auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchführen. 

(4)    Die Vorbehaltsware darf vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte ver- 
pfändet, zur Sicherheit übereignet noch für Sale-and-Lease-back Geschäfte verwendet werden. Der 
Kunde hat bei Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und/oder bei  Zugriffen Dritter auf die 
Vorbehaltsware /z.B. Pfändungsversuche) unverzüglich und deutlich auf unser Eigentum hinweisen und 
uns unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Rechte verfolgen können. Soweit der Dritte die 
uns in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht erstat- 
tet, haftet hierfür der Kunde. 

(5)    Der Kunde ist befugt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verwenden, zu verar- 
beiten, umzubilden, zu verbinden, zu vermischen und/oder zu veräußern, solange die in Abs. 7 Unterab- 
satz (b) Satz 3 (ab "solange") genannten Voraussetzungen erfüllt sind (insbesondere kein Zahlungsver- 
zug uns gegenüber eintritt) und der Verwertungsfall (Abs. 9) nicht eintritt. 

(6)    (a) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet oder umgebildet (§ 950 BGB), so gilt, dass dies im- 
mer für uns als Hersteller in unserem Namen und für unsere Rechnung vorgenommen wird. Wir erwer- 
ben unmittelbar das Alleineigentum an der neu geschaffenen Sache oder – falls die Verarbeitung oder 
Umbildung aus Stoffen mehrerer Eigentümer vorgenommen wird – das Miteigentum an ihr im Verhältnis



 

 
des Werts der Vorbehaltsware (Brutto-Rechnungswert) zum Wert der anderen verarbeiteten/umgebilde- 
ten Stoffe im Zeitpunkt der Verarbeitung/Umbildung. Für den Fall, dass aus irgendwelchen Gründen kein 
solcher Eigentums- bzw. Miteigentumserwerb bei uns eintreten sollte, überträgt der Kunde uns bereits 
jetzt sein zukünftiges Eigentum bzw. im vorbezeichneten Verhältnis sein Miteigentum an der neu ge- 
schaffenen Sache zur Sicherheit. Wir nehmen diese Übertragung hiermit an. 
(b) Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen im Sinne des § 947 BGB verbun- 
den oder im Sinne des § 948 BGB vermischt oder vermengt, so erwerben wir unmittelbar Miteigentum an 
der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Brutto-Rechnungswert) zum 
Wert der anderen verbundenen, vermischten oder vermengten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung. Ist die Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen, erwerben wir unmit- 
telbar Alleineigentum (§ 947 Abs. 2 BGB). Ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so 
überträgt uns der Kunde, soweit die Hauptsache ihm gehört, bereits jetzt in dem in Satz 1 dieses Unter- 
absatzes bezeichneten Verhältnis das anteilige Miteigentum an der einheitlichen Sache. Wir nehmen 
diese Übertragung hiermit an. Im Übrigen gilt Unterabsatz (a), vorletzter und letzter Satz, entsprechend. 
(c) Unser nach den vorstehenden Regelungen entstandenes Alleineigentum oder Miteigentum wird der 
Kunde unentgeltlich für uns verwahren. 

(7)    (a) Die Entgeltforderungen des Kunden gegen seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf von Vorbe- 
haltsware sowie diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sons- 
tigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Ansprüche aus unerlaub- 
ter Handlung und auf Versicherungsleistungen), einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Konto- 
korrent, tritt der Kunde bereits jetzt in vollem Umfang sicherungshalber – bei Miteigentum von uns an 
Vorbehaltsware anteilig entsprechend unserem Miteigentumsanteil – an uns ab. Wir nehmen diese Ab- 
tretungen hiermit an. 
(b) Wir ermächtigen den Kunden hiermit widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen in seinem 
Namen und auf seine Rechnung für uns einzuziehen. Unser Recht, diese Forderungen selbst einzuzie- 
hen, wird dadurch nicht berührt. Allerdings werden wir sie nicht selbst einziehen und die Einziehungser- 
mächtigung nicht widerrufen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ord- 
nungsgemäß nachkommt (insbesondere nicht in Zahlungsverzug gerät), kein Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt ist und keine mangelnde Leistungsfähigkeit 
(im Sinne von § 321 Abs. 1 Satz 1 BGB) des Kunden vorliegt. Tritt einer der vorbezeichneten Fälle ein, 
können wir die Ermächtigung in Satz 1 dieses Unterabsatzes widerrufen, vom Kunden verlangen, dass er 
uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner benennt, letzteren die Abtretung mitteilt 
(was wir nach unserer Wahl auch selbst tun dürfen) und uns alle zum Forderungseinzug benötigten und 
hilfreichen Unterlagen und Informationen überlässt. 
(c) Die Verbote oben in Abs. 4 finden auf die an uns abgetretenen Forderungen entsprechende Anwen- 
dung. 

(8)    Wenn der Kunde dies verlangt, werden wir Vorbehaltsware und die an ihre Stelle tretenden Sachen und 
Forderungen insoweit freigeben, als ihr Schätzwert den Betrag der gesicherten Forderungen um mehr als 
50% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Gegenstände liegt bei uns. 

(9)    Treten wir wegen vertragswidrigen Verhaltens des Kunden – insbesondere wegen seines Zahlungsver- 
zugs – gemäß den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir berechtigt, 
die Vorbehaltsware vom Kunden heraus zu verlangen. Spätestens in unserem Herausgabeverlangen 
liegt auch unsere Rücktrittserklärung; ebenso, wenn wir Vorbehaltsware pfänden. Die für die Rücknahme 
anfallenden Transportkosten trägt der Kunde. Von uns zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir 
verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet, die uns der Kunde schul- 
det, nachdem wir einen angemessenen Betrag für die Kosten der Verwertung abgezogen haben. 

 
§ 8 Gewährleistung für Mängel 
(1)    Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (auch einschließlich Falsch- und Minderliefe- 

rungen, fehlerhafter Montage oder Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen 
AVB nichts Abweichendes oder Ergänzendes bestimmt ist. In jedem Fall unberührt bleiben die gesetzli- 
chen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn 
dieser sie weiterverarbeitet hat (§ 478 BGB). Solche Rückgriffsansprüche sind ausgeschlossen, soweit 
die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen Dritten, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, 
weiterverarbeitet wurde. 

(2)    Uns trifft außer in den Fällen des § 10 Absätze 2 bis 4 dieser AVB keine Gewährleistungspflicht für Sach- 
mängel bei etwaig vereinbarter Lieferung gebrauchter Produkte. Ferner trifft uns keine Gewährleistungs- 
pflicht, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die Ware geändert hat oder hat ändern lassen und die 
Nachbesserung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die 
durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Nachbesserung zu tragen. Als Änderung gilt es nicht, 
wenn die Ware bestimmungsgemäß in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache ange- 
bracht wird. 

(3)    Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, (a) haben unsere Produkte und Leistungen aus- 
schließlich die in Deutschland geltenden gesetzlichen Anforderungen einzuhalten und (b) ist alleine der 
Kunde für die Integration der Produkte in die bei ihm vorhandenen technischen, baulichen und organisa- 
torischen Gegebenheiten verantwortlich (Integrationsverantwortung des Kunden). 

(4)    Soweit nicht ausdrücklich eine Abnahme vereinbart ist, hat der Kunde die Obliegenheit, gelieferte Waren 
unverzüglich nach Ablieferung bei ihm oder bei dem von ihm bestimmten Dritten zu untersuchen und uns 
etwaige Mängel unverzüglich anzuzeigen. Hierfür gelten die §§ 377, 381 HGB und ergänzend die Rege- 
lungen in diesem Absatz. Die Anzeige bedarf im zeitlichen Interesse der Schriftform im Sinne eines Fa- 
xes oder einer Email. Ihre Unverzüglichkeit setzt voraus, dass sie spätestens innerhalb von sieben (7) 
Werktagen nach Ablieferung (§ 377 Abs. 1 HGB) oder – falls es sich um einen Mangel handelt, der bei 
der Untersuchung nicht erkennbar war (§ 377 Abs. 2 und 3 HGB) – spätestens innerhalb von fünf (5) 
Werktagen nach Entdeckung des Mangels abgesendet wird. Wäre dieser zuletzt bezeichnete Mangel bei 
normaler Verwendung der Ware bereits zu einem früheren Zeitpunkt als dem der Entdeckung erkennbar 
gewesen, ist bereits dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der vorbezeichneten Anzeigefrist maßgeb- 
lich. Die Untersuchung der Ware nach Ablieferung darf sich nicht auf Äußerlichkeiten und die Lieferpa- 
piere beschränken, sondern muss auch eine angemessene] Qualitäts- und Funktionalitätsuntersuchung 
(mindestens mit angemessenen Stichproben) umfassen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Un- 
tersuchung und/oder Anzeige, ist unsere Gewährleistungspflicht und sonstige Haftung für den betroffe- 
nen Mangel ausgeschlossen. Keine unserer Äußerungen, Handlungen oder Unterlassungen ist als Ver- 
zicht auf die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der §§ 377, 381 HGB und/oder dieses Absatzes zu ver- 
stehen. 

(5)    Eine vorbehaltlose Abnahme trotz dem Kunden bekannter Mängel führt abweichend von § 640 Abs. 2 
BGB nicht nur zum Verlust solcher Rechte des Kunden, wie sie in §§ 634 Nr. 1 - Nr. 3, 437 Nr. 1 und 
Nr. 2 BGB bezeichnet sind, sondern auch von den in §§ 634 Nr. 4, 437 Nr. 3 BGB bezeichneten Scha- 
densersatzansprüchen. Dies gilt nicht in Fällen unserer Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder 
unseres arglistigen Verschweigens eines Mangels. 

(6)    Auf unser Verlangen ist beanstandete Ware zunächst auf Kosten des Kunden unverzüglich an uns zu- 
rückzusenden. Bei berechtigter Beanstandung, d.h. bei Mangelhaftigkeit, erstatten wir dem Kunden die 
Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil die Ware 
sich an einem anderen Ort als dem des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. Abs. 7 hiernach 
bleibt daneben unberührt. 

(7)    Der Kunde hat uns zur Prüfung von Rügen und sonstigen Beanstandungen sowie zur Nacherfüllung die 
angemessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Dazu gehört auch, uns die beanstandete 
Ware für Prüfungszwecke zur Verfügung zu stellen oder – im Fall ihres festen Aufbaus oder ähnlicher 
örtlicher Fixierung – Zugang dazu zu verschaffen. 

(8)    Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten, tragen wir gemäß den gesetzli- 
chen Vorschriften, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Prüfung und Nacherfüllung beinhalten jedoch 
weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den Einbau der mangelfreien Sache, wenn wir ur- 
sprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. Stellt sich eine Beanstandung des Kunden als unberech- 
tigt heraus, können wir unsere aus der Beanstandung entstehenden Kosten von ihm ersetzt verlangen, 
es sei denn, die fehlende Berechtigung war für ihn nicht erkennbar. 

(9)    Ist die gelieferte Sache mangelhaft, sind wir nach unserer innerhalb angemessener Frist zu treffenden 
Wahl zunächst zur Nacherfüllung in Gestalt der Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder der Lie- 
ferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) berechtigt und verpflichtet. Im Fall einer Ersatzliefe- 
rung hat uns der Kunde die zu ersetzende Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 
Das Gleiche gilt im Fall der Nachbesserung für ausgetauschte Ersatzteile. 

(10)  Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den ggf. noch fälligen 
Kaufpreis oder Kaufpreisanteil zahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, während der Nacherfüllungsmaß- 
nahme einen im Verhältnis zum (angeblichen) Mangel angemessenen Kaufpreisanteil zurückzubehalten. 

(11)  Wenn die Nacherfüllung unmöglich oder fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden 
zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehr- 
lich ist, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei 
einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

(12)  Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Produkten (insbesondere Bauteilen) Dritter, die wir aus li- 
zenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beheben können, werden wir nach unserer Wahl un- 
sere Gewährleistungsansprüche gegen diese Dritten für Rechnung des Kunden geltend machen oder an 
ihn abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen uns bestehen bei derartigen Mängeln (unter den sonsti- 

 
gen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser AVB) nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vor- 
stehend genannten Ansprüche gegen den Dritten erfolglos war oder (z.B. aufgrund einer Insolvenz) aus- 
sichtslos[ oder (z.B. aus zeitlichen Gründen) dem Kunden anderweitig unzumutbar] ist. Während der 
Dauer der – auch bloß außergerichtlichen – Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Dritten durch 
uns oder den Kunden ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen 
uns gehemmt.] 

(13)  Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel der Ware liegt, kann der Kunde nur zurücktre- 
ten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben; im Übrigen gelten hierfür die ge- 
setzlichen Regelungen. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden, insbesondere gemäß §§ 650, 648 BGB, 
ist ausgeschlossen. 

(14)  Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nur nach Maßgabe von § 10. 
 
§ 9 Gewährleistung für die Freiheit von Schutzrechten Dritter 
(1)    Wir stehen nach Maßgabe dieses § 9 dafür ein, dass die Ware frei von gewerblichen Schutzrechten oder 

Urheberrechten Dritter in den Ländern der Europäischen Union ist, in denen wir die Ware herstellen oder 
herstellen lassen. Jede Partei wird die andere unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihr gegen- 
über Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden. 

(2)    Ansprüche des Kunden wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter 
sind ausgeschlossen, wenn diese Verletzung auf einer Anweisung des Kunden, einer eigenmächtigen 
Veränderung oder nicht vertragsgemäßen Verwendung der Ware durch den Kunden beruht. 

(3)    In dem Fall, dass die Ware ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wer- 
den wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten die Ware derart abändern oder austauschen, dass 
keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, die Ware aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktio- 
nen erfüllt, oder dem Kunden durch Abschluss eines Lizenzvertrags das Nutzungsrecht verschaffen. Ge- 
lingt uns dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Kunde berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. 

(4)    Im Fall von Rechtsverletzungen durch von uns gelieferte Produkte anderer Hersteller oder Lieferanten 
werden wir nach unserer Wahl unsere Gewährleistungsansprüche gegen diese Hersteller und Lieferan- 
ten für Rechnung des Kunden geltend machen oder an den Kunden abtreten. § 8 Abs. 12 gilt entspre- 
chend. 

(5)    Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nur nach Maßgabe des § 10. 
 
§ 10 Haftung auf Schadensersatz 
(1)    Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haf- 

ten wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

(2)    Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund – unbeschränkt für Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder durch einen unserer gesetzli- 
chen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

(3)    Im Fall einer bloß einfachen oder leicht fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder einen unserer ge- 
setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften wir (vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs 
gemäß gesetzlicher Vorschriften) nur 
a)      allerdings unbeschränkt – für darauf beruhende Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör- 

pers oder der Gesundheit. 
b)      für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind 

solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem 
Fall ist unsere Haftung jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, bei Vertragsabschluss 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

(4)    Die Haftungsbeschränkungen aus Abs. 3 gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine schadensersatzbewehrte Beschaffenheitsgarantie oder ein Beschaffenheitsrisiko übernommen 
haben. Außerdem bleibt eine etwaige zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkt- 
haftungsgesetz, unberührt. 

(5)    Soweit unsere Haftung gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die etwaige persönliche Haftung unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Mit- 
arbeiter und Erfüllungsgehilfen. 

(6)    Vertragsstrafen oder pauschalierten Schadensersatz, die/den der Kunde im Zusammenhang mit von uns 
gelieferter Ware an Dritte schuldet, kann er – vorbehaltlich aller weiteren Voraussetzungen seiner und 
unserer Haftung – nur dann als Schadensersatz geltend machen, falls dies mit uns ausdrücklich verein- 
bart ist oder der Kunde uns vor unserem Vertragsschluss mit ihm schriftlich auf dieses Risiko hingewie- 
sen hat. 

(7) Die maximale Haftungssumme beträgt – abgesehen von den genannten Fällen der unbedingten 
zwingenden gesetzlichen Haftung sowie aus Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz – 400.000 € 
pro Schadensfall.   

 
§ 11 Verjährung 
(1)    Die Verjährungsfrist für alle auch außervertraglichen – Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln be- 

trägt abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB ein (1) Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt jedoch nicht 
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels uns bei zwingender ge- 
setzlicher Haftung. In diesen vorbezeichneten Fällen und auch in denen des Abs. 3 unten gilt jeweils aus- 
schließlich die gesetzliche Verjährungsfrist. 

(2)    Mit der Ablieferung im Sinne von Abs. 1 Satz 1 ist der Zugang unserer Abholbereitschaftsanzeige beim 
Kunden oder – falls Versand vereinbart ist – die Aushändigung an die Transportperson gemeint. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

(3)    Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwen- 
dungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Bau- 
stoff), bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Unberührt bleiben 
auch weitere gesetzliche Sonderregelungen über die Verjährung. 

 
§ 12 Hinweise auf u.a. behördliche Maßnahmen 

Falls beim oder gegen den Kunden behördliche Maßnahmen stattfinden (insbesondere im Bereich des 
Produktsicherheitsrechts), die von uns gelieferte Ware betreffen (insbesondere behördliche Maßnahmen 
der Marktüberwachung, etwa die Anordnung einer Rücknahme oder eines Rückrufes), oder wenn der 
Kunde derartige eigene Maßnahmen beabsichtigt (insbesondere eine Meldung an eine Marktüberwa- 
chungsbehörde oder einen Rückruf), informiert er uns unverzüglich schriftlich. Das Gleiche gilt jeweils, 
wenn der Kunde von derartigen Maßnahmen, die von uns gelieferten Waren betreffen, bei oder gegen 
seine/-n Abnehmer/-n erfährt. 

 
§ 13 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort 
(1)    Für diese AVB die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) und sonstiges internationales Einheitsrecht gel- 
ten nicht. Auch etwaige Ansprüche außervertraglicher Natur, die im Zusammenhang mit diesen AVB oder 
der Vertragsbeziehung stehen, unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2)    Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juris- 
tische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, oder hat er in der 
Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist ausschließlicher – auch internatio- 
naler - Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten Oberursel. Wir 
sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden oder am Erfüllungsort zu 
erheben. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist der Ort unseres Lieferwerkes oder un- 
seres Auslieferungslagers. Dies gilt auch für die Nacherfüllung. Soweit wir jedoch an eine, anderen Ort 
den Aufbau oder ähnliche Leistungen schulden (z.B. Einbau, Installation, Inbetriebnahme, Einrich- 
tung/Einstellung), ist Erfüllungs- und Nacherfüllungsort dieser Ort. 

(3)    Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere über etwaige ausschließliche Gerichtsstände, blei- 
ben unberührt. 

 
§ 14 Salvatorische Klausel 
(1)    Sollten vertragliche Regelungen einschließlich dieser AVB ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil 

werden oder nichtig, undurchführbar oder unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Regelungen nicht berührt. 

(2)    Soweit Regelungen dieser AVB nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der 
Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 306 Abs. 2 BGB). Stehen jedoch keine zur Fül- 
lung der Lücke geeigneten gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung, und ist auch keine ergänzende Ver- 
tragsauslegung vorrangig oder möglich, werden die Parteien anstelle der nicht Vertragsbestandteil ge- 
wordenen, nichtigen oder unwirksamen AVB-Regelung eine wirksame Regelung treffen, die ihr wirt- 
schaftlich möglichst nahe kommt. 

(3)    Erweist sich der Vertrag einschließlich dieser AVB aus anderen als den in Abs. (1) gennannten Gründen 
als lückenhaft (insbesondere wegen Fehlens von Regelungen, etwa aufgrund Übersehens regelungsbe- 
dürftiger Punkte), werden die Parteien insoweit – vorbehaltlich der Möglichkeit und Vorrangigkeit einer 
ergänzenden Vertragsauslegung – wirksame Regelungen vereinbaren, die den wirtschaftlichen Zielen 
des Vertrags möglichst nahe kommen. 

 
Stand: A p r i l  2023 


